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Regeste

Erlass der kantonalen Steuern und direkte Bundessteuer 2011; unentgeltliche Rechtspflege |
Öffentliche Finanzen & Abgaberecht

Erwägungen

E. 1
Die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt lehnte mit Verfügung vom 29. April 2013,
bestätigt mit Einspracheentscheid vom 5. September 2013, ein Gesuch von A.________ um
Erlass der Kantonssteuern und der direkten Bundessteuer 2011 ab. Im diesbezüglichen
Rekursverfahren vor der Steuerrekurskommission des Kantons Basel-Stadt wurde
A.________ aufgefordert, einen Kostenvorschuss von Fr. 500.-- zu bezahlen; das in der
Folge gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wies die Steuerrekurskommission
mit Präsidialentscheid vom 15. Januar 2014 ab, wobei die Frist zur Bezahlung des
Kostenvorschusses neu angesetzt wurde, verbunden mit dem Hinweis, dass das Verfahren
bei Nichtbezahlung als dahingefallen abgeschrieben werde. Den gegen diesen
Präsidialentscheid erhobenen Rekurs wies das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt
als Verwaltungsgericht mit Urteil vom 27. März 2014 ab. Mit als "Einsprache"
bezeichnetem Schreiben vom 23. April 2014 gelangt A.________ unter Bezugnahme auf
das Urteil des Appellationsgerichts vom 27. März 2014 an das Bundesgericht. Es ist weder
ein Schriftenwechsel noch sind andere Instruktionsmassnahmen angeordnet worden.

E. 2
Gegenstand des angefochtenen Urteils bildet die Verweigerung der unentgeltlichen
Rechtspflege im Rekursverfahren betreffend den Erlass von Abgaben. Die Rechtsschrift der
Beschwerdeführerin ist angesichts der Unzulässigkeit der Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ( Art. 83 lit. m BGG ) als subsidiäre
Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BBG entgegenzunehmen. Mit diesem
Rechtsmittel kann allein die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden ( Art.
116 BGG ); solche Rügen bedürfen spezifischer Geltendmachung und Begründung (Art.
106 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 117 BGG ). Die Beschwerdeführerin legt nicht dar,
inwiefern das angefochtene Urteil ein verfassungsmässiges Recht verletze; vielmehr nennt
sie kein solches, namentlich nicht den hier wohl einzig in Betracht fallenden Art. 29 Abs. 3
BV . Im Übrigen ist unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das kantonale Recht keinen
Rechtsanspruch auf Steuererlass einräumt (§§ 201, 201a und 201b des Gesetzes des
Kantons Basel-Stadt vom 12. April 2000 über die direkten Steuern [StG-BS], dazu Urteil
2D_27/2014 und 2D_28/2014 vom 4. April 2014 E. 2), im Lichte der Erwägungen des
angefochtenen Urteils und auf dem Hintergrund von § 201a lit. d und e StG -BS nicht
ersichtlich, inwiefern sich die Einschätzung des Appellationsgerichts, wonach der Rekurs
an die Steuerrekurskommission aussichtslos sei, erfolgreich als gegen verfassungsmässige



Rechte der Beschwerdeführerin verstossend rügen liesse. Die Beschwerde enthält mithin
offensichtlich keine hinreichende Begründung ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ); es ist darauf
mit Entscheid des Einzelrichters im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 BGG nicht
einzutreten. Die Beschwerdeführerin erklärt, es fehle ihr das Geld, um irgendwelche
Gerichtskosten zu bezahlen; ebenso erwähnt sie, dass sie es als diskriminierend empfinde,
dass ihr keine juristische Unterstützung gewährt werde. Da ihre Beschwerde, ungeachtet der
formellen Mängel ihrer Rechtsschrift, aussichtslos erscheint, sind die Voraussetzungen, um
dem sinngemäss gestellten Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu
entsprechen ( Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG ), nicht erfüllt. Die Umstände rechtfertigen es
indessen, ausnahmsweise auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (Art. 66 Abs.
1 zweiter Satz BGG).
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